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82. Bundesgesetz: Änderung des KMU-Förderungsgesetzes
(NR: GP XXI IA 203/A AB 214 S. 32. BR: AB 6197 S. 667.)

82. Bundesgesetz, mit dem das KMU-Förderungsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das KMU-Förderungsgesetz, BGBl. Nr. 432/1996, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 34/1999 wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 lautet:

„(2) Als weitere Förderungsmaßnahme stehen die Übernahme von Haftungen (Bürgschaften, Garan-
tien) durch die im Bundeseigentum stehende BÜRGES Förderungsbank Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, im Folgenden kurz BÜRGES genannt, und die Übernahme von Haftungen und die Einräumung
von Darlehen durch die Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H., im Folgenden
kurz ÖHT genannt, nach Maßgabe ihrer rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung.“

2. § 4 Abs. 2 Z 5 lautet:

„5. die Höhe eines allfälligen Entgeltes (insbesondere Haftungs- oder Bearbeitungsentgelt);“

3. § 5 Abs. 1 letzter Satz lautet:

„Bietet die BÜRGES eine Haftungsübernahme oder die ÖHT eine Haftungsübernahme und/oder eine
Darlehenseinräumung an, so erfolgt dies im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.“

4. § 7 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, sich namens des Bundes vertraglich zu verpflichten,
die BÜRGES und die ÖHT schadlos zu halten, wenn diese auf Grund von Förderungsmaßnahmen gemäß
§ 2 Abs. 2 entweder Ausfälle wegen Uneinbringlichkeit von durch sie selbst eingeräumten Darlehen
erleiden oder Zahlungen aus von ihnen übernommenen Haftungen zu leisten haben, soweit diese Ausfälle
und Zahlungen nicht im Rahmen jener Mittel Bedeckung finden, die der BÜRGES und der ÖHT für die
Abdeckung derartiger Ausfälle oder für die Zahlungen zur Erfüllung von Leistungen aus übernommenen
Haftungen zur Verfügung stehen.“

5. § 7 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Bundesminister für Finanzen darf Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur bis zu einem Gesamt-
obligo von 10,5 Milliarden Schilling, ab 1. Jänner 2002 jedoch 750 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich
Zinsen und Kosten einerseits für die BÜRGES und 3,5 Milliarden Schilling, ab 1. Jänner 2002 jedoch
250 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich Zinsen und Kosten andererseits für die ÖHT übernehmen.“

6. § 7 Abs. 3 lautet:

„(3) Weiters darf der Bundesminister für Finanzen Verpflichtungen im Einzelfall nur bis zu einem
Obligo von 25 Millionen Schilling, ab 1. Jänner 2002 jedoch 2 Millionen Euro, an Kapital zuzüglich
Zinsen und Kosten und für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren übernehmen.“

7. Dem § 10 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 2 Z 5, § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 1, 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 82/2000 treten mit 1. September 2000 in Kraft.“
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